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Vollzug der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung;  
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Neustadt a.d. Waldnaab zum Unterschreiten der Sie-
ben-Tage-Inzidenz von 25 im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab  
 
Im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab wurde der Inzidenzwert von 25 Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an fünf aufeinander-
folgenden Tagen unterschritten.  
 
Nach der maßgeblichen Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts stellt sich die Entwicklung 
der Inzidenzwerte folgendermaßen dar: 
 

Datum 7-Tages-Inzidenz 
gem. RKI 

26.08.2021 23,3 
27.08.2021 18,0 
28.08.2021 12,7 
29.08.2021 13,7 
30.08.2021 13,7 

 
Damit gelten gemäß § 1 Nr. 2 der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  
(13. BayIfSMV)  
 

ab Mittwoch, 01. September 2021, 00:00 Uhr 
 
folgende inzidenzabhängigen Erleichterungen gem. der 13. BayIfSMV:  
 
 
§ 20 der 13. BayIfSMV – Schulen 
 
Es greift die Ausnahme von der Maskenpflicht für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte nach 
Einnahme des Sitz- oder Arbeitsplatzes gem. § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 b) dd) bbb) der 13. BayIfSMV 
für alle Schularten und Jahrgangsstufen. 
 
 
 
Hinweis: 
 
Überschreitet der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-
Tages-Inzidenz von 25 wieder, erfolgt eine erneute Bekanntmachung des Landkreises Neustadt 
a.d. Waldnaab. 
Die vorstehenden Lockerungen treten dann am übernächsten darauf folgenden Tag wieder au-
ßer Kraft. 
 
Für die KW 35 ist eine neue Infektionsschutzmaßnahmenverordnung angekündigt, daraus kön-
nen sich ggf. Änderungen ergeben. 
 
 
 
Neustadt a.d.Waldnaab,  
den 30.08.2021 
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Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG); 
Maßnahmen im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab zur Bekämpfung des In-
fektionsgeschehens mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  
 
Das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab erlässt für das Gebiet des Landkreises Neustadt a.d. 
Waldnaab aufgrund von § 27 Abs. 1 der Dreizehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung (13. BayIfSMV) vom 05.06.2021 (BayMBl. 2021 Nr. 384) i.V.m. § 28 Abs. 1 Sätze 1 
und 2, § 28 a Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetzes - IfSG), dieses zuletzt durch das Vierte Gesetz zum 
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22.04.2021 
(BGBl. I 2021 Seite 802) geändert, i.V.m. § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) vom 
16.06.2015 (GVBl. S. 184, BayRS 2015-1-1V), die zuletzt durch die Verordnung vom 16.11.2020 
(BayMBl. 2020 Nr. 641) geändert worden ist, i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und 
Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) vom 24.07.2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zu-
letzt durch § 1 des Gesetzes vom 24.07.2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist, folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Für das Personal in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbe-
treuungen und organisierten Spielgruppen für Kinder wird Folgendes angeordnet: 
 
1.1 Das Betreten der Einrichtungen und das Tätigwerden ist nur gestattet, wenn sie sich 

zwei Mal wöchentlich einem Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 unterziehen. 
 

1.2 Hierfür haben die Beschäftigten in den Einrichtungen zu Beginn des jeweiligen Arbeits-
tages über ein schriftliches oder elektronisches negatives Ergebnis eines PCR- oder 
POC-Antigentests zu verfügen und dieses auf Anforderung vorzuweisen oder sie füh-
ren außerhalb der Einrichtung einen Selbsttest ohne Aufsicht durch und versichern 
schriftlich, dass das Testergebnis negativ ausgefallen ist. 
 
Die dem Testergebnis zu Grunde liegende Testung oder der vorgenommene Selbsttest 
dürfen höchstens 48 Stunden vor dem Beginn des jeweiligen Arbeitstages vorgenom-
men worden sein. 
 

1.3 Es gelten die jeweils aktuellen Vorgaben hinsichtlich der Erleichterungen für geimpfte 
und genesene Personen. 
 
 

2. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG am 01.09.2021 ab 00:00 Uhr 
durch öffentliche Bekanntgabe im Amtsblatt des Landratsamtes Neustadt a.d. Waldnaab als 
bekannt gegeben. 

 
Diese Allgemeinverfügung ist bis zum 30.09.2021, 24:00 Uhr gültig. 
 
 

3. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
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Hinweise: 

1. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt Neustadt a.d. 
Waldnaab, Dienstgebäude Am Hohlweg 2, 92660 Neustadt a.d. Waldnaab am Empfang 
und nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden. 
 

2. Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Allgemeinverfügung besteht kraft Gesetzes, vgl. § 28 
Abs. 3 IfSG i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG. 
 

3. Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig einer Bestimmung dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. 
 

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG und § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße 
bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. Dies kann schriftlich, zur Niederschrift, oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen1 Form erfolgen. 
 

Die Klage ist beim 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 
 

zu erheben. 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 

Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Kla-

geerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Neustadt a.d. Waldnaab, 30.08.2021 
 
gez. 
 
Andreas Meier 
Landrat 
 

 
 

 
  

http://www.vgh.bayern.de/
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Haushaltssatzung des Schulverbandes Pleystein für das 
Haushaltsjahr 2021 

 

I. 
Auf Grund von Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG), sowie Art. 63 ff. der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) hat die Verbandsversammlung des Schulverbandes Pleys-
tein in ihrer öffentlichen Sitzung am 28. Juni 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2021 beschlossen. Sie wird hiermit gemäß Art. 9 BaySchFG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 
KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO, Art. 26 Abs. 2 GO amtlich bekanntgemacht. 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit  
festgesetzt; 
 
er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben 
mit 

566.037,00 EUR 

 
und 
 
im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben 
mit 

97.723,00 EUR 

 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.  

 
 § 4 

Schulverbandsumlage 
 
(1) Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzie-
rung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 
457.020,00 EUR festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).  
 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach 
dem Stand vom 01. Oktober 2020 auf 118 Verbandsschüler festgesetzt.  
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 3.873,0509 EUR festgesetzt.  
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(2) Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt.  
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 70.000,00 EUR festgesetzt. 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 

 
 

II. 
 

Das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab hat mit Schreiben vom 22. Juli 2021, Nr. 21-941-209/2021, 
festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 9 BaySchFG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 
1 KommZG und Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 
 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung eine Wo-
che lang bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Pleystein, Neuenhammerstraße 1, 
92714 Pleystein, 1. Obergeschoss, Zimmer 107, während der allgemeinen Dienstzeiten öffentlich 
zur Einsicht auf (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO). 
 

IV. 
 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird während des Haushaltsjahres bei der  
Verwaltungsgemeinschaft Pleystein, Neuenhammerstraße 1, 92714 Pleystein, auf Zimmer Nr. 107 
zur Einsicht bereitgehalten (§ 4 der Bekanntmachungsverordnung – BekV- in  
Verbindung mit Art. 9 BaySchFG sowie der Art. 40 ff. KommZG). 
 
Pleystein, 27. Juli 2021 
Schulverband Pleystein 
 

 
Rewitzer 
Schulverbandsvorsitzender  
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Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft  
Pleystein für das Haushaltsjahr 2021 

 

I. 
Auf Grund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung für den Frei-
staat Bayern (VGemO), Art. 40 und 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) hat die Ge-
meinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Pleystein in der öffentlichen Sitzung 
am 18. Mai 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Sie wird 
hiermit gemäß Art. 10 VGemO in Verbindung mit Art. 24 KommZG amtlich bekanntgemacht. 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festge-
setzt; 
 
er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben 
mit 

793.999,00 EUR 

 
und 
 
im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben 
mit 

  71.496,00 EUR 

ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.  

 
§ 4 

(1) Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzie-
rung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 
646.570,00 EUR festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitglieds-
gemeinden bemessen. 
 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl 
nach dem Stand vom 30. Juni 2019 auf insgesamt  
3.638 Einwohner festgesetzt.  
 
3. Die Verwaltungsumlage wird daher mit 177,7268 EUR je Einwohner festgesetzt. 

 
(2) Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt.  

§ 5 
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Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt. 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 

 
 

II. 
Das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab hat mit Schreiben vom 24. Juni 2021, Nr. 21-941-174/2021, 
festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40 Abs. 1 KommZG 
in Verbindung mit Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 
 
 

III. 
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung eine Wo-
che lang bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Pleystein, Neuenhammerstraße 1, 
92714 Pleystein, 1. Obergeschoss, Zimmer 107, während der allgemeinen Dienstzeiten öffentlich 
zur Einsicht auf (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO). 
 

IV. 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird während des Haushaltsjahres bei der  
Verwaltungsgemeinschaft Pleystein, Neuenhammerstraße 1, 92714 Pleystein, auf Zimmer Nr. 107 
zur Einsicht bereitgehalten (§ 4 der Bekanntmachungsverordnung – BekV- in Verbindung mit Art. 
10 Abs. 2 VGemO sowie der Art. 40 ff. KommZG). 
 
Pleystein, 26. Juli 2021 
Verwaltungsgemeinschaft Pleystein 
 

 
Rewitzer 
Gemeinschaftsvorsitzender  
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